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Beweisen heißt, dem 
beurteilenden Gericht einen 
Sachverhalt durch Jedermann 
überzeugende und beliebig oft 
reproduzierbare Fakten so 
darzustellen, dass ein ver-
nünftiger Zweifel an dem von 
den Strafverfolgungsorganen 
angenommenen Sachverhalt 
nicht mehr möglich ist. 

Beweisgegenstände: 
Äußere u. innere Tatsachen 

TB-Merkmale (obj./subj.) 
 
Rechtswidrigkeit 
 
Schuld 


